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Ausgangssituation
Südtirols Landschaft ist über weite Strecken vom Wirken des Menschen geprägt: Im Lauf der Jahr-hunderte wandelte sich so die ursprüngliche Naturlandschaft in eine Kulturlandschaft.
Eine nachhaltige, vielfältige Wirtschaftsweise und beschränkte finanzielle Mittel gaben den Tieren und Pflanzen die nötige Zeit, sich dem sanften Wandel anzupassen. Gleichsam als Symbiose von Natur- und Menschenwerk haben sich so neue ökologische Nischen und prächtige Kulturlandschaften entwickelt. Paradebeispiele dafür sind die Lärchenwiesen, wie sie beispielsweise in Sexten zu finden sind oder die Armentarawiesen im Naturpark Fanes-Sennes-Prags.
Heute ist die extensive Wirtschaftsweise zur Ausnahme geworden, schon längst hat auch in der Landwirtschaft die technische Revolution stattgefunden und die Globalisierung Einzug gehalten. In der Landschaft sind die Spuren dieses „neuen“ Wirtschaftens nicht zu übersehen: maschinengerechte Meliorierungen, Intensivierungen und Monokulturen verwandeln die langsam gewachsene Kulturlandschaft stellenweise in eine „Kunstlandschaft“, die nur mit hohem Energie-, Dünger- und Chemieeinsatz stabilisiert werden kann.

Im ländlichen Bauwesen verlief die Entwicklung ähnlich. Die notgedrungene Beschränkung auf Baustoffe aus der unmittelbaren Umgebung, wie Naturstein, Holz und Stroh, die Beachtung des Standortklimas und der sparsame Umgang mit dem kostbaren Boden haben unverkennbare ortstypische Bau- und Siedlungstypologien hervorgebracht. Heute sind eine zunehmende Nivellierung zu beobachten und ein damit einhergehender Verlust an landschaftsprägenden Bauten und Elementen.
Ziel

Früher war diese wertvolle Kultur- und Siedlungslandschaft gleichsam das kostenlose Nebenprodukt der für die damalige Zeit optimalen Wirtschaftsweise. Wenn heute diese Landschaftstypen mit ihrem hohen ökologischen, Erlebnis- und Erholungswert weiterhin erhalten bleiben sollen, müssen Mindererträge und der erhöhte Handarbeitsaufwand der Bauern abgegolten werden.
Deshalb vergibt das Land Südtirol schon seit den siebziger Jahren Beiträge für die Erhaltung traditioneller Landschaftselemente wie Trockenmauern, Schindel- und Strohdächer, Holzzäune, Wasserwaale, Mühlen und andere bäuerliche Kleindenkmäler.

Seit Beginn der neunziger Jahre werden auch Flächenprämien für die traditionelle Bewirtschaftung naturnaher Kulturlandschaften wie Magerwiesen, Lärchenwiesen und Streuwiesen gewährt.

Zuständig für dieses Förderwesen ist die Landesabteilung für Natur und Landschaft, in enger und langjährig bewährter Zusammenarbeit mit der Forstbehörde und dem Heimatpflegeverband.
Kulturlandschaftsförderungen im Natur- und Landschaftsschutz
Die Förderungen gliedern sich in zwei Schwerpunkte:
· Landschaftspflegebeiträge;
· Landschaftspflegeprämien.
Landschaftspflegebeiträge

Sie werden für die Erhaltung und Aufwertung der traditionellen Kulturlandschaft gewährt, und zwar:
· Erhaltung von Schindel- und Strohdächern;

· Erhaltung und Errichtung von Holzzäunen;

· Erhaltung von Trockenmauern, Harpfen, Waalen, Wieren sowie anderen landschaftsprägenden Objekten und Landschaftspflegemaßnahmen wie beispielsweise die Erhaltung von Kastanienhainen oder die unterirdische Verlegung von Freileitungen;
· Instandhaltung von Zufahrtswegen innerhalb der Naturparks, wenn diese gleichzeitig auch als Hauptwanderwege genutzt werden;

· Instandhaltung bäuerlicher Kleindenkmäler wie Mühlen, Kapellen, Bildstöcke und Backöfen;

· naturnahe Bepflanzungen, Renaturierungen.
Bearbeitung und Kontrolle:

Die Beiträge werden über die Abteilung Natur und Landschaft gewährt und ausbezahlt. Die Bearbeitung der Ansuchen erfolgt auf zwei Schienen:
· Die Abteilung Natur und Landschaft bearbeitet mit eigenen personellen Ressourcen alle Ansuchen innerhalb der Naturparks und Biotope sowie im Landschaftsschutzgebiet Seiser Alm;
außerdem bearbeitet sie für das gesamte Landesgebiet alle „speziellen“ Ansuchen wie beispielsweise für Trockenmauern, Freileitungen, Waale usw;
· der Heimatpflegeverband bearbeitet mit seinen gebietsmäßig zuständigen Sachbearbeitern alle Ansuchen für Zäune, Schindel- und Strohdächer sowie bäuerliche Kleindenkmäler außerhalb der Schutzgebiete; die Abteilung Natur und Landschaft führt für 6% der Ansuchen Stichprobenkontrollen durch.

Für alle Ansuchen wird ein Ortsaugenschein vor der Beitragsgewährung und vor der Beitragsauszahlung durchgeführt.

Entwicklung:

Abb. 1 – Gesamtausgaben Landschaftspflegebeiträge 1995 – 2005
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	Jahre
	Gesamtausgaben für Landschaftspflegebeiträge
	Anzahl

	1995
	1.282.860,32 €
	424

	1996
	1.314.423,55 €
	596

	1997
	2.501.034,92 €
	1.062

	1998
	2.945.058,54 €
	912

	1999
	2.697.961,90 €
	814

	2000
	3.151.710,50 €
	971

	2001
	2.269.236,50 €
	613

	2002
	3.253.571,60 €
	873

	2003
	2.450.084,75 €
	760

	2004
	4.177.014,20 €
	903

	2005
	3.877.338,40 €
	1.214

	 
	 
	 

	insgesamt
	29.920.295,18 €
	9.142

	Schindel-/Strohdächer 1995 – 2005

	
	
	

	Jahr
	Anzahl Gesuche
	Gesamtsumme Beiträge

	
	
	

	1995
	261
	871.304,60 €

	1996
	244
	785.587,93 €

	1997
	312
	1.244.887,07 €

	1998
	248
	982.192,78 €

	1999
	261
	1.148.437,50 €

	2000
	304
	1.478.338,00 €

	2001
	160
	860.374,20 €

	2002
	266
	1.271.018,80 €

	2003
	213
	664.395,95 €

	2004
	182
	1.543.586,00 €


	2005
	357
	1.690.231,50 €

	
	
	

	Insgesamt:
	2.808
	12.540.354,33 €


	Holzzäune 1995 – 2005

	
	
	

	Jahr
	Anzahl Gesuche
	Gesamtsumme Beiträge

	
	
	

	1995
	114
	120.456,41 €

	1996
	302
	326.468,25 €

	1997
	638
	654.240,67 €

	1998
	478
	559.198,26 €

	1999
	319
	363.944,30 €

	2000
	440
	495.813,90 €

	2001
	264
	332.526,40 €

	2002
	318
	429.065,30 €

	2003
	360
	760.796,50 €

	2004
	349
	797.093,50 €

	2005
	607
	754.419,70 €

	
	
	

	Insgesamt:
	4.189
	5.594.023,19 €


	Trockenmauern 1995 – 2005

	
	
	

	Jahr
	Anzahl Gesuche
	Gesamtsumme Beiträge

	
	
	

	1995
	22
	111.361,84 €

	1996
	22
	62.326,79 €

	1997
	48
	168.379,92 €

	1998
	56
	153.498,22 €

	1999
	103
	440.317,70 €

	2000
	118
	444.473,40 €

	2001
	103
	413.083,70 €

	2002
	153
	834.213,00 €

	2003
	113
	548.265,70 €

	2004
	235
	1.105.548,60 €

	2005
	152
	882.655,00 €

	
	
	

	Insgesamt:
	1.125
	5.164.123,87 €


	Waale 1995 – 2005

	
	
	

	Jahr
	Anzahl Gesuche
	Gesamtsumme Beiträge

	
	
	

	1995
	16
	47.377,32 €

	1996
	15
	95.185,58 €

	1997
	13
	42.866,43 €

	1998
	15
	49.439,59 €

	1999
	18
	69.448,50 €

	2000
	15
	76.589,40 €

	2001
	15
	65.239,80 €

	2002
	25
	122.829,00 €

	2003
	7
	30.830,50 €

	2004
	35
	206.915,00 €

	2005
	27
	192.159,00 €

	
	
	

	Insgesamt:
	201
	998.880,12 €


	Als Hauptwanderwege genutzte Zufahrtswege in den Naturparks 1995 – 2005

	
	
	

	Jahr
	Anzahl Gesuche
	Gesamtsumme Beiträge

	
	
	

	1995
	0
	0,00 €

	1996
	0
	0,00 €

	1997
	15
	54.805,88 €

	1998
	37
	149.378,44 €

	1999
	46
	123.870,70 €

	2000
	29
	78.427,80 €

	2001
	20
	107.307,90 €

	2002
	39
	110.330,00 €

	2003
	19
	40.799,50 €

	2004
	30
	125.872,00 €

	2005
	25
	45.283,00 €

	
	
	

	Insgesamt:
	260
	836.075,22 €


Landschaftspflegeprämien
Sie werden für eine tatsächlich erbrachte, konkrete Landschaftspflegeleistung im Sinne des Natur- und Landschaftsschutzes ausbezahlt. Wer in den Genuss einer Prämie kommen will, verpflichtet sich freiwillig, für fünf Jahre die entsprechende Fläche so zu bewirtschaften, dass diese ihren ökologischen Wert beibehält.

Landschaftspflegeprämien werden mit folgenden Zielsetzungen gewährt:
· eine naturschonende extensive Bewirtschaftung beizubehalten;
· auf eine Intensivierung zu verzichten;

· gänzlich auf die Nutzung zu verzichten.

Dadurch sollen im Fall extensiver Bewirtschaftung der zusätzliche, meist durch Handarbeit verursachte Arbeitsaufwand, im Fall von Intensivierungsverzicht bzw. Nutzungsverzicht die entstandenen Ertragseinbußen ausgeglichen werden.
Bearbeitung und Kontrolle
Die Abteilung Natur und Landschaft bearbeitet die Gesuche und zahlt die Prämien aus. Dabei arbeitet sie eng mit der Forstbehörde als Ansprechpartner für die Prämienempfänger vor Ort zusammen.
Im Jahr 2001 hat die Europäische Union die Durchführung von Stichprobenkontrollen im Rahmen von mindestens 5% Prozent der eingereichten Ansuchen eingeführt. Seither wurden durchschnittlich 180 Ansuchen pro Jahr von der Forstbehörde hinsichtlich der Einhaltung der festgelegten Verpflichtungen und der angesuchten Flächen kontrolliert. In nahezu 98% der Fälle wurden keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. Dies ist unter anderem sicher auch darauf zurückzuführen, dass im Jahr des Erstansuchens vom Amt für Landschaftsökologie genaue Erhebungen vor Ort durchgeführt wurden (klare Festlegung der Prämienkategorie und Flächenabgrenzung vorab).

Entwicklung

Im Jahr 1999 wurden die Landschaftspflegeprämien in den Ländlichen Entwicklungsplan für Südtirol aufgenommen. Seither wird dieses Fördersystem von der Europäischen Union finanziell unterstützt und konnte dadurch auf das gesamte Landesgebiet ausgeweitet werden. Der steile Anstieg bei den ausbezahlten Geldmitteln (Abb.2) ist darauf zurückzuführen. Vorher wurden die Landschaftspflegeprämien fast ausschließlich für die Bewirtschaftung von Flächen in Naturparks gewährt.

Die Zunahme der Antragsteller und beitragsberechtigten Flächen im Rahmen der Landschaftspflegeprämien in den letzten Jahren lässt auf die gute Akzeptanz der Förderangebote schließen.

Abb. 2: Landschaftspflegeprämien - flächenmäßige und finanzielle Entwicklung
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Landschaftspflegeprämien von 1995 - 2005
	Jahr
	Gesuche
	Fläche [ha]
	Betrag EU (€)
	Betrag Land (€)
	Gesamt (€)

	1995
	814
	1.956
	
	501.510,17
	501.510,17

	1996
	831
	2.017
	
	567.411,78
	567.411,78

	1997
	925
	2.256
	
	748.503,42
	748.503,42

	1998
	998
	2.341
	
	776.863,77
	776.863,77

	1999
	1.388
	3.976
	1.061.600,55
	566.374,93
	1.627.975,48

	2000
	1.358
	3.884
	1.041.266,09
	549.400,60
	1.590.666,69

	2001
	1.718
	4.765
	1.191.621,05
	601.696,47
	1.793.317,52

	2002
	1.811
	4.949
	1.232.204,90
	613.911,20
	1.846.116,10

	2003
	1.877
	5.169
	1.260.734,60
	613.453,60
	1.874.188,20

	2004
	1.974
	5.400
	1.293.662,50
	704.611,00
	1.998.273,50

	2005
	2.026
	5.503
	1.323.676,90
	727.922,70
	2.051.599,60

	Summe
	15.720
	
	8.404.766,59
	6.971.659,64
	15.376.426,23


Ungefähr zwei Drittel der Gelder kommen aus dem Haushalt der EU, ein Drittel steuert das Land bei. Der Betrag, der 301,9 Euro pro Hektar übersteigt, bleibt zu Lasten der Autonomen Provinz Bozen.

Im Jahr 2005 wurden hauptsächlich folgende Prämienkategorien für Wiesentypen gefördert: naturnahe extensiv bewirtschaftete Wiesen (Magerrasen, artenreiche Bergwiesen, Feuchtwiesen)

Abb. 3: Anteil der durch Landschaftspflegeprämien geförderten Wiesen
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restliche Dauerwiesen (QUELLE:Astat, Landwirtschaftszählung 2000)


Abb. 4: Wichtigste durch Landschaftspflegeprämien geförderte Wiesenarten
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Neben den Wiesenflächen wird der Erhalt auch anderer ökologisch wertvoller Flächen gefördert. Die Verteilung der gesamten förderwürdigen Flächen ist folgende:

· naturnahe extensiv bewirtschaftete Wiesen (s. Grafik oben), wie Magerrasen, artenreiche Bergwiesen, Feuchtwiesen: 70%

· bestockte Wiesen und Weiden: 28%

· Beweidungsverzicht in Mooren: 1,5%

· Hecken: 0,60%

Etwa ein Drittel (31%) der gesamten förderberechtigten Flächen liegt innerhalb von Schutzgebieten (Nationalpark, Naturparks, Biotope bzw. Naturdenkmäler). Wegen der besonderen Bedeutung dieser Gebiete sind hier die Prämien um 50 % höher als im restlichen Landesgebiet.
